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Zeichenerklärung Es gilt die BauNVO vom 23.1.1990 

Orenze des Geltungsbereiches 
Gewerbegebiete 
lltdus tr iegeb iete 
Umgrenzung der Flächen, deren Böden erheblich mit 
umweltgefährdenden Stoffen belastet sind 

SATZUNG DER HANSESTADT LÜBECK 
BEBAUUNGSPLAN NR. 17. 53. 0 2 
GEWERBEGEBIET MALMÖSTRASSE 
(2. ÄNDERUNG) 

Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) und§ 9 (4) BauGB SOWie nach§ 92 der Landesbauordnung Wird nach Beschluß
fassung durch dte BOrgerschaft der Hansestadt LObeck"",om 29.011998 die Satzung über den Bebauungsplan Nr 1753 02 -
Gewerbegebiet Malmöstraße -, bestehend aus der Planzetchnung (Teil A) und den Text (Teil B), erlassen. 

1 Aufgestel~ aufgrund des Aufstellungsbeschlusses des Bauausschusses 
der Hansestadt LObeck vom 18.08.1997 Dte ortsübliche Bekanntma
chung des Aufstellungsbeschlusses tst durch Abdruck tn den LObecker 
Nachrften am 05 09.1997 erfolgt 

2. Die frOhzeitige BOrgerbeteiligung nach § 3 (1) BauGB tst vom 
10.03.1997 bis einschließlich 21 .03.1997 durchgeführt 
worden 

3. Die von der Planung berührten Trager öffentlicher Belange sind mit 
Schreiben vom 04.02.1997 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefor
dert worden. 

4 Der Bauausschuß hat am 18.08.1997 den Entwurf des Bebauungspla
nes mit Begründung beschlossen und zur Auslegung bestimmt. 

5. Der Entwurf des Bebauungsptanes, bestehend aus der Planzedmung 
(Teil A) und dem Text (Teil B) sowie die Begründung haben in der Zeit 
vom 17.09.1997 bis zum 17.10.1997 wahrend der Dienstzeit nach § 3 
(2} BauGB öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung ist mit dem 
Hinweis, daß Bedenken und Anregungen wahrend der Auslegungsfnst 
von tedermann schriftlich oder zu Protokoll geHend gemacht werden 
können, am 05.09.1997 in den LObecker Nachrichten ortsObiiCh 
bekanntgemacht worden. 

6 Der katasteramtliche Bestand am 24.02.1998 sowie die geometrischen 
Festlegungen der neuen städtebaulichen Planung werden als richtig be
scheinigt. 

7 Der Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den 
Text (Teil B) wurde nach der Prüfung der vorgebrachten Bedenken und 
Anregungen am 29.01 1998 von der BOrgerschaft als Satzung be
schlossen. Die Begrundung zum Bebauungsplan wurde mit Beschluß 
der BOrgerschaft vom 29.01 1998 ·gebilligt. 
Die Bebauungsptansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teu A) 
und dem TeJd (Tetl B), Wird hiermit ausgefertigt 

8. Die Rechtskrattveröffentlichung zum Bebauungsplan sowie die Stelle, 
bet der der Plan auf Dauer während der Dienststunden von jedermann 
etngesehen werden kann und über den lnhart Auskunft zu erharten ist 
sind am 13.10.1998 ortsobiich bekanntgemacht worden. in der Bekannt: 
machung tst auf die Ge~endmachung der Verletzung von Verfahrens
und Formvorschriften und von Mängeln der Abwagung sowie auf die 
Rechtsfolgen (§ 215 (2} BauGB) und weiter auf Fälligkeit und Erlöschen 
von EntschadtgungsansprOchen (§ 44 BauGB} hingeWiesen worden. Die 
Satzung tst mtlhtn am 1 4.1 0 1998 in Kran getreten 
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LObeck, 17.09.1998 

Hansestadt LObeck 
Der Borgermeister 

Fachbereich Stadtplanung 
Bereich Stadtentwicklung 

Im Auftrag Im Auftrag 

GEZ. ZAHN GEZ BRUCKNER 
Bruckner Dr. lng. Zahn 
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LObeck, 17.09.1998 

Hansestadt LObeck 
Der Borgermeister 

Fachbereich Stadtplanung 
Fachpereichs-Dienste 

Im Auftrag 

GEZ.GROTH 
Groth 

LObeck, 17. 09 1998 

Hansestadt LObeck 
Der BOrgermeister 

Fachbereich Stadtplanung 
Fachbereichs-Dienste 

Im Auftrag 

GEZ.GROTH 
Groth 

LObeck, 17.09.1998 

Hansestadt LObeck 
Der Borgermelster 

Fachbereich Stadtplanung 
Fachbereichs-Dienste 

Im Auftrag 

GEZ.GROTH 
Groth 

LObeck, 17. 09. 1998 

Hansestadt LObeck 
Der BOrgermeister 

Fachbereteh Stadtplanung 
Fachbereichs-Dienste 

Im Auftrag 

GEZ.GROTH 
Groth 

LObeck, 24.02.1998 
Katasteramt 

GEZ. SCHELL 

LObeck,28.09.1998 

GEZ. BOUTElLLER 
Der BOrgermeister 

LObeck, 1 5.1 0.1998 

Hansestadt LObeck 
Der Bürgermeister 

Fachbereich Stadtplanung 
Bereich Stadtentwicklung 

Im Auftrag 

GEZ . LORENZEN 
Lorenzen 
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